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Der Jemen liegt im Süden der arabischen Halbinsel.  
Staatsreligion ist der Islam, die Scharia prägt das Leben der 
EinwohnerInnen und regelt u. a. das Ehe- und Strafrecht. 
Demzufolge ist der Mann der Frau übergeordnet, die Ehefrau 
zu absolutem Gehorsam verpflichtet, und der Mann hat das 
Recht sie zu züchtigen. Frauen haben kein Recht auf  
Scheidung, diese muss vom  Gericht entschieden werden, 
während der Ehemann nur die Formel „Ich verstoße dich“ 
aussprechen muss. 

Neben der Scharia bestimmt die Stammeszugehörigkeit das 
Leben der Jemeniten. Beides zusammen schränkt das Leben 
der Frauen erheblich ein. So darf eine Frau nicht ohne die 
Erlaubnis  ihres Ehemannes und nur in Begleitung männlicher 
Verwandter die Wohnung verlassen. Nach der Eheschließung 
verliert eine Frau ihr Recht auf das Erbe.

Das soziale Leben im Jemen ist geprägt durch große Armut. 
42 % der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze,  
18% in totaler Armut. Dies betrifft besonders die ländliche 
Bevölkerung und hier wiederum besonders die Frauen.

Bedingt durch die Armut werden Mädchen oft schon im Alter 
von acht Jahren oder noch früher mit älteren Männern ver- 
heiratet. Die paar hundert Euro Brautgeld helfen der Familie 
des Mädchens, den Lebensunterhalt zu bestreiten (wenn nicht 
der Vater das Geld für sich beansprucht), und sie hat zudem 
eine Esserin weniger.  

Durch Kinderehen wird zudem die „Familienehre“ geschützt. 
Mädchen verhalten sich in diesem Alter noch nicht „unmora-
lisch“. Außerdem sind sie mit Sicherheit noch Jungfrauen.
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„Wenn ich im Hof spielen wollte, schlug er 
mich und forderte mich auf, mit ihm ins 
Bett zu gehen.“ 

Nojoud Mohammed Ali Nasser war acht 
Jahre alt, als sie im Jahre 2008 mit einem 
30-Jährigen verheiratet wurde.
Sie erzählte, von ihrem Ehemann miss- 
handelt und vergewaltigt worden zu sein.
Ihre Familie habe sich geweigert,  
ihr zu helfen.  © Yemen Times
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Männer nehmen sehr gerne junge Mädchen zur Ehefrau, da 
diese leichter zum Gehorsam erzogen werden und viele Kinder 
gebären können. 

Sobald die Mädchen verheiratet sind, beenden sie ihre Schul-
ausbildung, müssen zu Hause bleiben und dem Ehemann und 
der Familie dienen. Sie erleben Gewalt und werden vergewal-
tigt, das macht sie gefügig. Resignation und Lethargie sind die 
Folge. Um dieser Situation zu entfliehen kauen viele Mädchen 
und Frauen Kath, das eine euphorisierend Wirkung hat und ein 
Gefühl des Wohlbefindens gibt.

Auf Grund der frühen Eheschließung werden die Mädchen oft 
schon kurz nach Eintritt der Pubertät schwanger. Dies bedeutet 
ein sehr hohes Risiko, für die Schwangere wie für das Baby, 
führt oft zu tödlichen Komplikationen oder zu Entwicklungs-
störungen des Kindes. Die Problematik wird noch durch  
unzureichende Gesundheitsversorgung verstärkt.  
Zahlen über die hohe Rate an Müttersterblichkeit im Jemen 
belegen diese Aussage. 

Früher war die Kinderehe im Jemen verboten, seit 1999 ist  
die Ehe für Mädchen unter 15 Jahren jedoch legal, wenn der 
Vater einverstanden ist. Ab dem Zeitpunkt der ersten Perioden-
blutung gelten Mädchen als geschlechtsreif und Sex kann –  
ohne rechtliche Folgen – auch durch Schläge und Misshand-
lungen erzwungen werden. 2009 sollte das Heiratsalter wieder 
auf 17 Jahre angehoben werden. Das Gesetz wurde jedoch als 
„unislamisch“ abgelehnt. Eine Entscheidung steht noch aus. 

Auch im Strafrecht werden Frauen diskriminiert und als  
minderwertige Menschen behandelt.  So werden „Verbrechen 
im Namen der Ehre“ nur mit Gefängnis von einem Jahr oder 
mit einer Geldstrafe geahndet. Die Aussage einer Frau vor 
Gericht ist nur halb so viel wert wie die des Mannes.

Im Jahre 1996 wurde im Jemen das „Nationale Komitee für 
Frauen“ gegründet, und es hat bereits kleine Verbesserungen 
bewirkt. Jedoch stellen Armut, Gesetzgebung und Stammes-
riten im Jemen hohe Hürden dar für die Frauen auf ihrem Weg 
zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung – der Handlungs- 
bedarf ist sehr groß. 
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Dieses Faltblatt ist eine gekürzte Übersetzung des englischsprachigen Originals:   
Yemen’s Dark Side – Discrimination and Violence Against Women an Girls  
AI Index MDE 31/014/2009, November 2009, ergänzt um Informationen aus der  
zugehörigen Aktionsbeschreibung  MEN01001 „Yemen: Fighting discrimination and  
violence against women and maternal mortality“.     

Weitere Informationen: 
Themen-Koordinationsgruppe gegen Menschenrechtsverletzungen an Frauen
Dr. Irene Hellrung, E: ihellrung@gmx.net . Gunda Opfer, E: info@gunda-opfer.de
www.amnesty-frauen.de

Titelbild: Jementische Frauen in traditionell verhüllender Kleidung, Sept. 1999  
     ©  Copyright AP/PA Photo/Kamari Jebreili    

Zwangsheiraten verstoßen gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Kinderehen 
gegen die UN Kinderrechtskonvention von 1989. Schon im Jahre 1980 trat die Konvention zur 
Beseitigung  jedweder Diskriminierung der Frau (CEDAW) in Kraft. Alle diese Konventionen hat 
der Jemen unterschrieben.

Werden Sie aktiv! Bitte schreiben Sie Briefe an die Verantwortlichen im Jemen,  
in denen Sie diese auffordern, 
1.  die Frauen diskriminierenden Gesetze und Sitten abzuschaffen, 
2.  Maßnahmen zu ergreifen, um Mädchen und Frauen vor körperlicher oder seelischer  
 Misshandlung in der Familie und vor Zwangsheiraten zu schützen,  
 sowie die Verantwortlichen zu bestrafen,
3. das gesetzliche Heiratsalter für Mädchen auf 18 Jahre anzuheben,
4. BeamtInnen der Polizei und Strafverfolgung zu schulen, so dass sie mit Opfern von Gewalt  
 und Missbrauch  sensibel umgehen können,
5. ausreichend Frauen im Polizei- und Justizbereich auszubilden,
6. ein effizientes Gesundheitssystem aufzubauen, insbesondere kostenfreie Programme zur  
 Überwachung von Schwangeren einzurichten, 
7. das Erbrecht so zu verändern, dass Frauen dabei nicht benachteiligt werden,
8. eine Schulpflicht für Mädchen einzuführen, so dass Frauen unabhängiger und  
 selbstständiger ihr Leben gestalten können.

Bitte senden Sie Ihre Appelle an: 
1. His Excellency ‚Ali’Abdullah Saleh, President, Office of The President, Sana’a ,  
 Republic of Yemen, Fax: 00967 - 1274147
2. Dr. Gazi Shaif Al-Aghbari, Minister of Justice, Ministry of Justice, Sana’a,  
 Republic of Yemen, Fax: 00967 - 1222015
3. Her Excellency Dr. Houda Ali Abdullatif Al-Baan, Minister of Human Rights,  
 Ministry of Human Rights, Sana’a, Republic of Yemen, Fax: 00967 - 1444 838 
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